
FFA und German Films bringen deutsche Kurzfilme ins Kino:
NEXT GENERATION SHORT TIGER 2026

Kurzfilme als eigenständiges Medium sind oft Karriereeinstieg und Visitenkarte, können aber auch als künstlerische Ausdrucksform und 
innovatives Experimentierfeld dienen. FFA und German Films haben sich mit NEXT GENERATION SHORT TIGER zum Ziel gesetzt, die 
Wahrnehmung von Kurzfilmen junger Talente in der Öffentlichkeit zu stärken. Die Filmemacher*innen erhalten eine zusätzliche Plattform, 
um ihre prämierten Kurzfilme bei Kinovorführungen und auf Branchenveranstaltungen im In- und Ausland zu präsentieren.

Zum 16. Mal werden die von der FFA mit dem SHORT TIGER AWARD prämierten Kurzfilme gemeinsam mit ausgewählten Kurzfilmen jun-
ger Nachwuchsfilmemacher*innen im Rahmen des Programms NEXT GENERATION SHORT TIGER von German Films im Ausland gezeigt.

Für den SHORT TIGER AWARD können Kurzfilme mit einer Länge von bis zu 7:00 Minuten eingereicht werden, die in besonderer Weise für 
einen Einsatz als Vorfilm auf der Kinoleinwand geeignet sind. Eine Expert*innenjury entscheidet über bis zu fünf Preisträgerfilme und die  
Vergabe von Preisgeldern in Höhe von jeweils 5.000 Euro, zweckgebunden an die Vorbereitung oder Herstellung eines neuen Films.  
Die SHORT TIGER Gewinnerfilme werden im April 2026 bekannt gegeben. 

Kurzfilme gehören ins Kino. Um es den Kinos möglichst einfach zu machen, die SHORT TIGER-Gewinner als Vorfilme einzusetzen, wird ein 
Kurzfilmverleih die Gewinnerfilme für die Dauer von fünf Jahren auf die deutschen Leinwände bringen. Eine Präsentation der Filme vor 
deutschen Kinobetreiber*innen soll bei Kinomessen und Branchenveranstaltungen erfolgen.

Für das Programm NEXT GENERATION SHORT TIGER 2026 werden aus Einreichungen der Filmhochschulen und Vorschlägen einer 
Jury der AG Kurzfilm die besten deutschen Nachwuchskurzfilme mit einer Länge bis 15 Minuten ausgewählt. Sie werden mit den SHORT  
TIGER-Gewinnerfilmen zu einem abendfüllenden Kurzfilmprogramm ergänzt. Die Premiere dieses Kurzfilmprogramms wird als öffent
liche Sondervorführung während des Filmfest Dresden stattfinden (14.-19. April 2026). Die Filme sollen der internationalen Filmbranche 
außerdem im Rahmen des Marché du Film des Festival de Cannes vorgestellt werden (12.-23. Mai 2026). German Films und FFA laden alle  
Regisseur*innen ein, ihre Filme beim Filmfest Dresden persönlich zu präsentieren, die Teilnahme am Festival de Cannes wird ebenfalls  
unterstützt. In den Folgemonaten wird das Programm NEXT GENERATION SHORT TIGER 2026 dann im Rahmen einer Tournee bei den von 
German Films organisierten Festivals des deutschen Films und weiteren internationalen Festivals im Ausland gezeigt.

Die detaillierten Teilnahmevoraussetzungen entnehmen Sie bitte den Regularien.

Einreichschluss ist am 1. Dezember 2025.

Wir freuen uns auf Ihre Filme!

SHORT TIGER AWARD

NEXT GENERATION SHORT TIGER PROGRAMM
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REGULARIEN NEXT GENERATION SHORT TIGER 2026

ALLGEMEINE TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Teilnahmeberechtigt sind deutsche Filme aller Genres und  
Gattungen, die 2025 oder 2026 fertiggestellt wurden (Premieren-
datum und Produktionsjahr im Abspann). Die Regisseur*innen 
sollten ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Filme, die bereits 
für NEXT GENERATION SHORT TIGER eingereicht waren, sind von 
einer erneuten Teilnahme ausgeschlossen. 

HOCHSCHULEINREICHUNGEN
Studierendenfilme müssen von Deutschen Filmhochschulen 
und Kunst-/Fachhochschulen/Universitäten mit Filmklassen bei  
GERMAN FILMS eingereicht werden. Für den SHORT TIGER 
AWARD können Hochschulen bis zu fünf kinogeeignete Filme bis 
zu einer Länge von 7:00 Minuten (inkl. Vor-/Abspann) einreichen. 
Für das Programm NEXT GENERATION SHORT TIGER dürfen Film-
hochschulen bis zu fünf, Fach-/Kunsthochschulen/Universitäten 
maximal drei Filme bis 15 Minuten vorschlagen. Die Regisseur*in-
nen müssen bei der Herstellung der Filme ordentlich an den Hoch-
schulen eingeschrieben gewesen sein. 

FREIE, NICHTSTUDENTISCHE PRODUKTIONEN 
Freie Filmemacher*innen und Produzent*innen sind dazu 
aufgerufen, ihre für den Einsatz als Vorfilm im Kino geeigneten, 
Produktionen mit einer Länge bis zu 7:00 Minuten (inkl. Vor-/ 
Abspann) bei der AG KURZFILM für den SHORT TIGER AWARD  
einzureichen. Aus diesen Einreichungen schlägt die AG Kurzfilm 
der Jury eine Auswahl vor.

Für die Einreichung zum Programm NEXT GENERATION SHORT  
TIGER qualifizieren sich nichtstudentische Produktionen mit  
einer Länge von bis zu 15 Minuten durch die Auswahl für den Kata-
log GERMAN SHORT FILMS 2025; die Regisseur*innen dürfen zur 
Einreichdeadline entweder nicht älter als 40 Jahre alt sein oder es 
muss der erste Film nach dem Filmstudium sein. 

AUSWAHLVERFAHREN
Die Auswahl der bis zu fünf SHORT TIGER Preisträger und der  
Filme des Programms NEXT GENERATION erfolgt Anfang 2025 
durch eine unabhängige Fachjury. 

SHORT TIGER AWARD
Der SHORT TIGER AWARD ist mit Preisgeldern in Höhe von jeweils 
5.000 Euro dotiert. Darüber hinaus qualifizieren sich die Preis
träger*innen mit fünf Referenzpunkten für die Kurzfilmförderung 
der FFA. Die ausgezeichneten Filme werden im Rahmen des Film-
fest Dresden, bei Kinomessen und anderen Branchenveranstaltun-
gen vor Kinobetreiber*innen präsentiert.

DEADLINES
Die Anmeldeunterlagen müssen bis spätestens Montag,  
1. Dezember 2025 23:59 Uhr vollständig vorliegen. Im Falle der 
Auswahl müssen die erforderlichen Vorlagen für die Herstellung
digitaler, untertitelter Vorführkopien und Promotionsmaterialien
bis spätestens 15. Februar 2026 zur Verfügung gestellt werden.

SHORT TIGER ALS VORFILM IM KINO
Mit dem Gewinn des SHORT TIGER AWARD ist zusätzlich die Aus-
wertung durch einen gemeinsamen Kurzfilmverleih verbunden, 
der als zentraler Ansprechpartner für die Kinos in Deutschland 
den Einsatz der Preisträger als Vorfilme koordiniert. Die Rechte
inhaber*innen stimmen mit der Einreichung zu, im Falle einer 
Auszeichnung mit einem deutschen Kurzfilmverleih einen 
nicht-exklusiven, auf fünf Jahre angelegten Verleihvertrag 
über die Rechte an Kinovorführungen zu branchenüblichen 
Konditionen abzuschließen.

PREMIEREN DRESDEN/CANNES UND INTER-
NATIONALE TOURNEE NEXT GENERATION SHORT TIGER
Die Premiere des Tourneeprogramms NEXT GENERATION SHORT 
TIGER 2026 findet als öffentliche Sondervorführung beim Filmfest 
Dresden (14.-19. April 2026) statt. Die Regisseur*innen aller Filme 
werden von der FFA und German Films zur Premiere eingeladen 
(Akkreditierung, Workshop-Programm, Anreise mit dem Zug und  
3 Übernachtungen). Die Filme werden ebenfalls im Rahmen des 
Marché du Film des Festival de Cannes (12.-23. Mai 2026) präsen-
tiert. Die Teilnahme am Festival de Cannes wird von FFA/German 
Films unterstützt (Akkreditierung, Reisekostenunterstützung, 
Networking-Veranstaltungen).

Das Programm NEXT GENERATION SHORT TIGER wird bei den von 
German Films organisierten Festivals des Deutschen Films im Aus-
land und bei internationalen Festivals präsentiert, unter anderem  
voraussichtlich in Buenos Aires, Paris, Los Angeles, Rom, Madrid.  
Mit der Filmeinreichung erklären die Rechteinhaber*innen ihr 
Einverständnis mit öffentlichen Vorführungen der Filme bei der 
Tournee des NEXT GENERATION SHORT TIGER-Programms im 
Ausland. German Films stellt dafür englisch, französisch, spanisch 
und italienisch untertitelte DCPs/digitale Vorführkopien des Pro-
gramms her.

SERVICE FÜR BRANCHENVERTRETER*INNEN UND MEDIEN
Die Rechteinhaber*innen stimmen mit der Einreichung zu, dass 
ihre Filme bei einer Auswahl auf den brancheninternen, passwort-
geschützten Sichtungsplattformen „Short Film Corner | Rendez-
vous Industry“ des Festival de Cannes 2026, auf „FestivalscopePro“ 
sowie auf „T-Port Online Market for Student & Short Films“ online 
registriert werden. Bis maximal April 2027 können die Filme so aus-
schließlich von registrierten Nutzer*innen dieser Branchenplatt-
formen gesichtet werden. TV-Sender können zur Berichterstattung 
über das Kurzfilmprogramm Ausschnitte bis zu 10 Prozent der Film-
laufzeit übernehmen (maximal 60 Sekunden).

Die Rechteinhaber*innen erklären mit der Einreichung, dass 
sie alle dafür erforderlichen Rechte besitzen und im Falle einer 
Auswahl für die genannten Zwecke an die Veranstalter von 
NEXT GENERATION SHORT TIGER übertragen.

Einreichungen freier Filmemacher*innen
und Produzent*innen: 
ausgefülltes und unterschriebenes Formular an:
AG Kurzfilm e.V. · Júlia Kühne Escolà
short.tiger@ag-kurzfilm.de · www.ag-kurzfilm.de

Einreichungen der Hochschulen: 

ausgefülltes und unterschriebenes Formular an:
German Films Service + Marketing GmbH · Martin Scheuring
scheuring@german-films.de · www.german-films.de

Für weitere Informationen stehen gerne zur Verfügung:

Sandra Hoff (FFA)  	 📞 030 27 577 529	 E-Mail hoff@ffa.de
Júlia Kühne Escolà (AG Kurzfilm)	 📞 0351 404 55 75	 E-Mail short.tiger@ag-kurzfilm.de
Martin Scheuring (German Films)	 📞 089 59 978 712	 E-Mail scheuring@german-films.de

DEADLINE

1. DEZEMBER 2025



NEXT GENERATION SHORT TIGER 2026

ANMELDEFORMULAR

Hiermit reiche ich folgende Arbeit für NEXT GENERATION SHORT TIGER 2026 ein:

 
Filmtitel

Regie

 

Geburtsmonat und -jahr

 

Vorführdauer (min/sec)

 

Jahr der Fertigstellung laut Abspann

 

Der/Die Einsender*in gewährleistet mit der Unterschrift, dass der/die Rechteinhaber*in mit der Anmeldung einverstanden ist, die  
Regularien vollständig gelesen hat und in der vorliegenden Fassung akzeptiert. Insbesondere bestätigt der/die Einsender*in, dass im 
Falle einer Auswahl seines/ihres Films sämtliche erforderlichen Rechte für die Herstellung von Vorführkopien und Vorführungen im  
Rahmen von NEXT GENERATION SHORT TIGER 2026 und die Aufnahme auf passwortgeschützte Sichtungsplattformen für die Film-
industrie (Short Film Corner | Rendez-vous Industry/FestivalscopePro/T-Port) geklärt sind und an die Veranstalter German Films und 
FFA übertragen werden. Der/Die Rechteinhaber*in stimmt mit der Einreichung zu, im Falle einer Auszeichnung mit dem SHORT TIGER 
AWARD 2026 mit einem deutschen Kurzfilmverleih einen nicht-exklusiven, auf fünf Jahre angelegten Vertrag über die Rechte an Kinovor
führungen zu branchenüblichen Konditionen abzuschließen.

Einreichberechtigte*r

 

Email

 
Firma/Hochschule

 

Ort Datum 					     Unterschrift

 

 
Nach Eingang des Formulars erhalten Sie einen Zugang zum Sichtungsportal der AG Kurzfilm, in das der Film für die Jurysichtung ein-
getragen und hochgeladen werden muss.
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